4. erklärung 

Die Erklärung ist von der Person zu unterzeichnen, die die beantragende Einrichtung rechtsverbindlich nach außen vertritt. Diese Erklärung muss von jeder beantragender Einrichtung gesondert in der Kopie des Antrags ausgefüllt und unterzeichnet werden.
Ich, der/die Unterzeichnende, beantrage von meiner Nationalagentur den im beigefügten Antragsformular bezifferten Zuschuss.

Ich erkläre weiters, dass:
· alle in diesem Antrag enthaltenen Angaben meines Wissens korrekt sind.

· meine Einrichtung von ihrem legalen Status her zur Antragstellung berechtigt ist.

Ich bin berechtigt, für meine Einrichtung finanzwirksame Vereinbarungen zu unterzeichnen.

Ich versichere, dass die Einrichtung, die ich vertrete:

· ENTWEDER über die finanzielle oder operationelle Fähigkeit verfügt, die vorgeschlagene Aktion oder das vorgeschlagene Arbeitsprogramm auszuführen

· ODER im Sinne des Aufrufs als „öffentliche Einrichtung“ zu betrachten ist und diesen Status ggf. nachweisen kann, da sie Lerngelegenheiten bietet und

- entweder (a) während der letzten zwei Jahre mindestens 50% ihrer jährlichen   Einkünfte aus öffentlichen Quellen bezogen hat;

- oder (b) von öffentlichen Einrichtungen oder deren Vertretern überprüft wird.

Ich bestätige, dass, die Einrichtung die ich vertrete:
· sich nicht in einem Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren befindet oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befindet;

· nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft wurde, welche ihre Zuverlässigkeit in Frage stellen;

· nicht im Rahmen ihrer Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, welche von der Nationalagentur nachweislich festgestellt wurde;

· ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der Auftragserfüllung nachgekommen ist;

· nicht rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften gerichteten Handlung verurteilt wurde;

· keinem Vorgang unterliegt, bei dem im Zusammenhang mit einem anderen Auftrag oder einer Finanzhilfe aus dem Gemeinschaftshaushalt eine schwere Vertragsverletzung wegen Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen festgestellt worden ist.

Ich nehme Folgendes zur Kenntnis:

Meine Einrichtung wird keinen Zuschuss erhalten, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung eine der oben bestätigten Aussagen nicht zutrifft bzw. eine der folgenden Situationen gegeben ist:

· Interessenskonflikt (aus familiärem, persönlichen oder politischen Grund bzw. aus einem nationalen, wirtschaftlichen oder sonstigen Interesse, das mit einer direkt oder indirekt in die Zuschussvergabe involvierten Person geteilt wird);

· eine falsche Darstellung von Informationen, die die Nationalagentur als Bedingung zur Teilnahme an der Zuschussvergabe verlangt bzw. ein Fehlen dieser Informationen.

Die Nationalagentur hat das Recht, den Namen und die Adresse meiner Einrichtung sowie die Art und Höhe des gewährten Zuschusses im Falle eines Zustandekommens des Projekts zu veröffentlichen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass meiner Einrichtung administrative und finanzielle Strafen auferlegt werden können, wenn sie der falschen Darstellung von Tatsachen oder einer schwerwiegenden Vertragsverletzung eines vorangegangenen Vertrags oder Zuschussverfahrens schuldig ist.
SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN

Der Antrag wird in einem EDV-Verfahren bearbeitet werden. Alle persönlichen Daten (wie Namen, Adressen, Lebensläufe usw.) werden in Überseinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr behandelt. Informationen, die vom Antragsteller zur Bearbeitung des Zuschussantrags zur Verfügung gestellt werden, werden nur zu diesem Zwecke und ausschließlich von der für das jeweilige Programm zuständigen Abteilung verwendet. Auf Nachfrage des Antragstellers können ihm persönliche Daten zur Korrektur oder zur Vervollständigung zugesandt werden. Jegliche Nachfrage bezüglich dieser Daten sollten an die zuständige Nationalagentur gestellt werden, bei der das Antragsformular eingereicht wird. Zuschussempfänger haben jederzeit das Recht, eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten beim Europäischen Datenschutzbeauftragten einzureichen (http://www.edps.europa.eu).
Für die  österreichische Kontaktperson:

Vor- und Nachname des Antragstellers/der Antragsstellerin:


Ort:


Datum:

Unterschrift des Antragstellers/der Antragsstellerin:
            ………………………………………………………



Für den Leiter/die Leiterin der Einrichtung:

Name und Dienststellung des Vertreters/der Vertreterin der Organisation:
Ort:                                                                                 Datum: 

Einrichtung/Organisation:
Unterschrift des Vertreters/der Vertreterin der Organisation:      ……………………………………………………
 

         
                
Stempel der Einrichtung/Organisation:      
Österreichischer Austauschdienst  –  Nationalagentur Österreich  –  Lebenslanges Lernen

